	Firma:
	Betriebsanweisung
gemäß § 14 GefStoffV und TRGS 555
Schweißrauche
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz:
Tätigkeit: Schweißen und Brennschneiden an Altmaterial im Freien

	
	Gefahrstoffbezeichnung
	

	Schweißrauche – können Schwermetalle, Phosgen, Phenole, Phthalate, Blausäure, Schwefeldioxid, nitrose Gase 
u. a. enthalten

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	Atemwegserkrankungen bei Eindringen der Schweißrauche in die Lunge, z. B. in Form von Lungen-ödemen oder Krebserkrankungen
schwere körperliche Schädigungen bei fehlender oder falscher Benutzung von Atemschutz
Lebensgefahr durch Filterschwelbrände

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	Halbmaske mit Filter ABEK1-P2 oder Gebläsefiltergerät TH2A2P mit Helm benutzen, dabei beachten:
bei Nutzung der Halbmaske ist eine G 26-2 Eignungsuntersuchung erforderlich
Bartträger dürfen nur Gebläsefiltergeräte verwenden
die Tragedauer für Halbmasken mit Filter beträgt maximal 105 Minuten, danach sind mindestens 30 Minuten Erholungsdauer erforderlich
Tragedauer für Gebläsefiltergeräte ist nicht eingeschränkt
Atemschutz vor der Benutzung auf augenscheinliche Mängel und Funktionsfähigkeit überprüfen, 
z. B. richtige/n Filter, Filterverfalldatum, Akkuladezustand
beim Anlegen des Atemschutzgeräts gemäß Unterweisung und Übung auf ausreichenden Dichtsitz achten, dazu Prüfung mittels selbst erzeugtem Über- oder Unterdruck durchführen
nach Filterdurchbruch oder -erschöpfung – erkennbar an Geruchswahrnehmung oder deutlich erhöhtem Atemwiderstand – sofort Filter wechseln
Filter vor Flammen und Schweißperlen schützen
Hinweise des Atemschutz-/Geräteherstellers beachten, siehe Gebrauchsanleitung

	
	Verhalten im Gefahrfall
	

	
	defekte Atemschutzgeräte sofort austauschen
im Gefahrfall und bei Atembeschwerden sofort Arbeiten einstellen, den Arbeitsplatz verlassen, das Atemschutzgerät ablegen und Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)

	
	Erste Hilfe
	Notruf: 112
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	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: bei Atembeschwerden Ärztin bzw. Arzt aufsuchen
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Sachgerechte Entsorgung
	

	
	Atemschutzgeräte bei Arbeitsunterbrechung in dafür vorgesehenen Behältern trocken aufbewahren
Atemanschlüsse nach jeder Arbeitsschicht reinigen und wöchentlich desinfizieren
keine Instandhaltungsarbeiten des Atemschutzgeräts am Arbeitsplatz durchführen
erschöpfte Filter im vorgesehenen Entsorgungsbehälter vor dem Meisterbüro ablegen


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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